
















Entscheidung 

1 

sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung 

Folgende Ausnahmen/Befreiungen werden beantragt: 

Ausnahme 

Ausnahme 

Ausnahme 

Ausnahme 

Weitere Ausnahmen/Befreiungen bitte benennen: 

Ausnahme/Befreiung 

3.2 nicht eingeschlossene Verfahren 

Rechtsvorschrift 

2 

§ 72 LBauO M-V

::J Uv U Li.dll..:J 1v1-v 

§ 31 Abs. 1 WaStrG ; § 40 Abs. 1 NatSchAG M-V

§ 80a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 VwGO iVm § 80 Abs. 2 Nr. 4
VwGO) 

§ 19 GefStoffV

§ 14 BioStoffV

§ 3a Abs. 3 ArbStättV

§ 3 2. SprengV

Rechtsvorschrift 

2 

Formular 1.1 

□ 

□ 

□ 

□ 

Nennen Sie alle nicht nach § 13 BlmSchG eingeschlossen Entscheidungen oder Zulassungen (auch andere Behörden), 
die außerhalb dieses Verfahrens für das geplante Vorhaben beantragt werden/wurden: 

Verfahren Rechtsvorschrift Zuständige Stelle 

1 

4. Weitere Angaben zur Anlage/zum Betriebsbereich

4.1 Inbetriebnahme 

2 

Die Anlage/der Betriebsbereich soll im 2023 in Betrieb genommen werden. 

4.2 Voraussichtliche Kosten 

Herstellungskosten 

davon Rohbaukosten gemäß DIN 276 

In den angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer enthalten. 

5. UVP-Pflicht

Klassifizierung des Vorhabens nach Anlage 1 des UVPG: 

Nummer: 1.6.1 

3 

Euro 

Euro 

Bezeichnung: Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 
mehr als 50 Metern mit 20 oder mehr Windkraftanlagen, 

Eintrag (X, A, S): X 

UVP-Pflicht 

[R] Eine UVP ist zwingend erforderlich. Die erforderlichen Unterlagen nach § 4e der 9. BlmSchV und 
§ 16 des UVPG sind im Formular 14.2 beigefügt.

D Eine UVP ist nicht zwingend erforderlich, wird aber hiermit beantragt. 

0 UVP-Pflicht im Einzelfall 

D Die Vorprüfung wurde durch die Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt. Sie hat ergeben,
dass keine UVP erforderlich ist. 
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